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Versicherteninformation ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 
Bank-Kunden 

nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 
1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 

Vertragspartner für Ihren ARAG  Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden ist die  
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Uwe Grünewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418 
USt-ID-Nr.: DE 811 125 216 

 
 

2 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ist die Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, 
und Schutzbriefversicherung. 

 
 

3 Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 

Versichert ist auf Grundlage des zwischen ARAG und C24 Bank GmbH (im folgenden C24 Bank genannt) geschlossenen 
Gruppenvertrags, der „Allgemeine Versicherungsbedingungen für den ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-
Kunden“ und der „Besonderen Bedingungen für den ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden“ die Absi-
cherung für unmittelbare Vermögensschäden durch Internetkriminalität, die in Folge eines Onlineangriffs entstehen 
und auch durch Vermögensschäden bei Käufen im Internet 

 
 

4 Gesamtpreis der Versicherung 
 

Der zu entrichtenden Gesamtpreis für den angebotenen ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden wird 
von C24 Bank getragen.  

 
 

5 Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 
 
 

6 Prämienzahlung 
 

Die Beitragszahlung erfolgt durch C24 Bank. 
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7 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
 

An konkrete Informationen zu Produkten der ARAG Allgemeine, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge, hal-
ten wir uns einen Monat gebunden. 
 
 

8 Zustandekommen des Vertrages, Antragsbindefrist, 
Beginn des Versicherungsschutzes 

 
Eine Antragsannahme der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungs-
scheins oder eine Annahmeerklärung. 
Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG Allgemeine 
Versicherungs-AG und die Annahme des Angebots durch Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers. 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe Zif-
fer 6). 
 
Für die versicherten Personen gelten abweichende Regelungen gemäß den Besonderen Bedingungen zum ARAG Konto- 
& Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden.  

 
 

9 Widerrufsbelehrung 
 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung 
jeweils in Textform erhalten haben, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312 i Absatz 1 Satz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, Telefax +49 211 963-2850, service@ARAG.de 

 
 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen (dem Versicherungsnehmer 
C24 Bank) den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass 
der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Antrag unter „Beitragsbe-
rechnung“ ausgewiesenen rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt un-
verzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurück zu gewähren und gezogene 
Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 

 
 Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Ende der Widerrufsbelehrung. 
 
Für die versicherten Personen gelten abweichende Regelungen gemäß den Besonderen Bedingungen zum ARAG Konto- 
& Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden.  
 

 
 

10 Laufzeit und Beendigung des Vertrages, insbesondere durch Kündigung 
 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrags folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (hier im Gruppenversicherungs-
vertrag).  
 
Für die versicherten Personen gelten abweichende Regelungen gemäß den Besonderen Bedingungen zum ARAG Konto- 
& Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden.  
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11 Anwendbares Recht/zuständiges Gericht/Kommunikationssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für 
C24 Bank-Kunden liegt ebenso das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde.  
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 
VVG. 
Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Die ARAG Allgemeine wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags in deut-
scher Sprache führen. 

 
 

12 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“, einer unabhängigen 
Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Ver-
sicherungsunternehmen. Sie haben die Möglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es sich um einen Anspruch aus Ihrem 
Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt. Sie erreichen den Versicherungsombudsmann 
unter: 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für Sie hiervon unberührt. 

 
 

13 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
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1 Welche Vertragsgrundlagen gelten? 

 C24 Bank hat als Versicherungsnehmerin mit ARAG einen Gruppenversicherungsvertrag über definierte Versicherungs-
leistungen abgeschlossen. Für Sie besteht als Inhaber (nachstehend auch versicherte Person genannt) eines kosten-
pflichtigen Plus- und/oder Maxkontos der C24 Bank (nachstehend werden die beiden Kontotypen gemeinsam „Pre-
mium-Konten“ genannt), sofern Sie den Konto- & Käuferschutz Plus nicht aktiv abgewählt haben, Versicherungsschutz 
über diesen Gruppenversicherungsvertrag.  

 
 Es gelten die Allgemeinen Bedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden, soweit sich aus 

den nachfolgenden Besonderen Bedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden nicht etwas 
anderes ergibt. Im Falle von Abweichungen gehen die Besonderen Bedingungen zum ARAG Konto-& Käuferschutz Plus 
den Allgemeinen Bedingungen zum ARAG Konto-& Käuferschutz Plus vor. 
 

 
2 Was ist versichert? 

Der Leistungsumfang des ARAG Konto- & Käuferschutz Plus gliedert sich in zwei Teilbereiche, den Kontoschutz (s. Ziffer 
2.1 der Besonderen Bedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus  für C24 Bank-Kunden) und den Käuferschutz 
(s. Ziffer 2.2 der Besonderen Bedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus  für C24 Bank-Kunden). 
 
Der ARAG Konto- & Käuferschutz Plus sichert Sie und Ihre Familie in vielen Fällen der Internetkriminalität ab. Er bietet 
im Kontoschutz zusätzlich Schutz bei Skimming-Betrug und im Käuferschutz bei Einkäufen von Waren im Internet. 
Versichert ist der unmittelbare Vermögensschaden, der Ihnen durch missbräuchliche Verfügungen unberechtigter 
Dritter entsteht und nicht anderweitig erstattet wird. 

 
Es gilt insgesamt eine Höchsthaftungssumme von 1.000.000 € für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
für alle Ansprüche unter dieser Gruppenversicherung. Im Rahmen dieser Höchsthaftungssumme ersetzen wir Ihnen den 
entstandenen Vermögensschaden bis zu einer Höchstentschädigung von insgesamt 10.000 Euro im Versicherungs-
jahr (Versicherungssumme). Beim Käuferschutz bei Einkäufen von Waren leisten wir eine Entschädigung von insgesamt 
1.000 Euro im Versicherungsjahr. Wir ersetzen Ihnen den entstandenen Schaden bei missbräuchlicher Verfügung von 
Online-Gutscheinen bzw. Bonussystemen bis zu einer Höchstentschädigung von insgesamt 500 Euro im Versiche-
rungsjahr.  

 
 Der Versicherungsschutz besteht weltweit. 

 
2.1 Versicherte Leistungen im Kontoschutz 

 

2.1.1 Schutz bei Missbrauch von Kredit- und Bankkarten mit Zahlfunktion im Internet 

  Versicherungsschutz besteht, wenn die Daten Ihrer Kredit- oder Bankkarte durch unberechtigte Dritte im 
Internet erlangt wurden und zur Bezahlung im Internet verwendet werden. 

 
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn  der  Schaden durch Verlust  der  Kredit-  oder Bankkarte entstanden ist. 

 
Unsere Leistungen finden Sie in Ziffer 5.1. 

 
2.1.2 Schutz beim Online- und E-Mail-Banking vor Internetkriminalität (z.B. durch Phishing, Pharming und Hacking) 

Versicherungsschutz besteht insbesondere, wenn 
 
• Ihre Zugangs-  und  Identifikationsdaten  mittels  gefälschter E-Mails oder Webseiten ausspioniert werden 

(Phishing). 
• Sie auf eine gefälschte Webseite weitergeleitet und aufgefordert werden, vertrauliche Zugangs- und Iden-

tifikationsdaten (z.B. PIN und TAN) einzugeben (Pharming). 
• ein unberechtigter Dritter sich Zugang zu Computerdateien verschafft und dadurch eine missbräuchliche 

Vermögensverfügung vorgenommen wird (Hacking).  
 
Unsere Leistungen finden Sie in Ziffer 5.1. 

 

2.1.3 Schutz bei Skimming Betrug 

Der Magnetstreifen Ihrer Geldkarte wird ausgelesen und Ihre PIN-Eingabe ausspioniert, z.B. durch Manipulation     des 
Kartenschlitzes an Geldautomaten (Skimming). Versicherungsschutz besteht, wenn mit Hilfe dieser Daten eine Zweit-
karte angefertigt wird und dadurch eine unberechtigte Abhebung von Ihrem Konto erfolgt. 

 
Unsere Leistungen finden Sie in Ziffer 5.1. 
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2.1.4 Schutz bei widerrechtlicher Verwendung Ihrer Online-Kundenkonten 

Ihr Online-Kundenkonto wird widerrechtlich verwendet und dadurch wurde ihr Bankkonto unmittelbar belastet.   
 

Unsere Leistungen finden Sie in Ziffer 5.1. 
 

2.1. 5 Schutz bei missbräuchlichen Eingriffen in Online-Bezahlsysteme und in mobile Bezahlsysteme 

In Online-Bezahlsysteme (z.B. E-Payment) oder mobile Bezahlsysteme (z.B. NFC) wird missbräuchlich eingegriffen und 
Ihr Bankkonto wird unmittelbar belastet.  

 
Unsere Leistungen finden Sie in Ziffer 5.1. 

 
2.2        Versicherte Leistungen im Käuferschutz     
 
2. 2.1 Käuferschutz bei Nichtlieferung im Internet bestellter Waren 

Sie haben im Internet eine Ware von einem Verkäufer mit Geschäfts- bzw. Wohnsitz innerhalb der EU bestellt  und be-
zahlt.  Versicherungsschutz besteht bei Nichtlieferung der Ware und fehlender Rückzahlung des Kaufpreises. 

 
Unsere Leistungen finden Sie in Ziffer 5.2. 
 

2.2.2 Schutz bei missbräuchlicher Verfügung über Ihre Online-Gutscheine und Bonussysteme 

Über Ihre Online-Gutscheine (z.B. von Internet-Versandhäusern) und Bonussysteme (z.B. Payback) wurde missbräuch-
lich verfügt.  
 
Unsere Leistungen finden Sie in Ziffer 5.3. 

 
3 Wer ist versichert? 

 Versicherungsfähig sind nur natürliche Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland.  
 
 Versichert sind Sie als versicherter Inhaber eines C24 Bank-Premiumkontos (versicherte Person). 
 

Zusätzlich sind folgende in Ihrem Haushalt lebenden Familienangehörigen versichert (mitversicherte Personen): 
 Ihr Ehegatte bzw. Ihr Lebenspartner; 
 Ihre Kinder  und  die  Kinder  Ihres  Lebenspartners (Zu den Kindern zählen auch Stief-, Adoptiv- und Pflege-

kinder); 
 Ihre Eltern bzw. die Eltern Ihres Lebenspartners. 

 

4 Welche Konten und Karten sind versichert? 

Versichert sind Konto- und Kartenverbindungen, die zu Geldinstituten und sonstigen Vertragspartnern (z.B. von Bezahl-
systemen) in Deutschland unterhalten werden . 

 

5 Welche Leistungen erhalten Sie? 

 Wir ersetzen Ihren entstandenen Vermögensschaden. Dies gilt nur, soweit nicht das kontoführende Geldinstitut bzw. 
sonstige Vertragspartner (z.B. Versicherer, Verkäufer, Bezahlsysteme) diesen Schaden erstatten. 

 
  Unsere Leistungen sind für alle Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, auf eine Höchst-

haftungssumme von 1.000.000 € für alle C24 Bank-Kunden begrenzt. Für Sie und die mitversicherten Personen leisten wir 
für alle Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, maximal 10.000 € (Versicherungssumme). 
Beim Käuferschutz bei Nichtlieferung vom im Internet bestellten Waren leisten wir eine Entschädigung von insgesamt 
1.000 Euro im Versicherungsjahr. Wir ersetzen Ihnen den entstandenen Schaden bei missbräuchlicher Verfügung von 
Online-Gutscheinen bzw. Bonussystemen bis zu einer Höchstentschädigung von insgesamt 500 Euro im Versiche-
rungsjahr. 
 

5.1 Leistungen im Kontoschutz bei missbräuchlicher Verwendung von Kunden- und Kontodaten durch Internetkrimina-
lität (z.B. Phishing, Pharming, Hacking) oder Skimming  
 

Wir ersetzen den bei Ihnen hierdurch entstanden Vermögensschaden unter folgenden Voraussetzungen: 
 Sie haben Ihr kontoführendes Geldinstitut bzw. den anderweitigen Vertragspartner aufgefordert den Ver-

mögensschaden zu erstatten. 
 Sie erhalten eine (teilweise oder vollständige) Ablehnung durch das kontoführende Geldinstitut bzw. durch 

den anderweitigen (Karten-)Vertragspartner. 
 Diese Ablehnung haben Sie uns vorgelegt. 
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5.2 Leistungen bei Nichtlieferung im Internet bestellter Waren von Verkäufern mit Geschäfts- bzw. Wohnsitz 

innerhalb der EU (Käuferschutz) 
 

Versicherungsschutz besteht,  wenn  Sie  als  Käufer  eine Ware privat im Internet gekauft und bezahlt haben, diese jedoch 
nicht erhalten (Käuferschutz). 

 
Im Versicherungsfall gilt eine Selbstbeteiligung von 10 Prozent - mindestens jedoch 50 Euro - des Kaufpreises der 
Ware. Diesen Selbstbehalt ziehen wir Ihnen bei jedem Versicherungsfall von Ihrer Entschädigung ab. 
 

5.2.1 Welche Voraussetzungen gelten für den Käuferschutz bei Nichtlieferung von im Internet bestellten Wa-
ren? 

 
Die folgende Voraussetzungen  gelten für den Käuferschutz: 

 Der Kaufvertrag muss im Internet zustande gekommen sein, während der Versicherungsschutz bestand. 
 Sie  haben eine  Ware  zum privaten  Gebrauch  ausschließlich unter Verwendung des Internets erworben und 

bezahlt (Onlinekauf). 
 Die bestellte Ware wurde (mindestens 14 Tage nach dem vereinbarten Liefertermin) nicht geliefert. 
 Sie haben Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen und ihn zur Lieferung - mit einer Frist von 14 Tagen - 

aufgefordert. Dies kann schriftlich, per E-Mail oder Fax erfolgt sein. 
 Der Verkäufer kommt seiner Verpflichtung zur Lieferung der Ware nach Fristablauf nicht nach. 
 Sie haben den Verkäufer erfolglos zur Rückzahlung des Kaufpreises mit einer Frist von weiteren 14 Tagen 

aufgefordert. Dies kann schriftlich, per E-Mail oder Fax erfolgt sein. 
 
5.2.2 Welche Waren sind nicht versichert? 

 
Folgende Waren sind nicht versichert: 

 Waren, die über Portale angeboten werden, bei denen nur die Kaufanbahnung online erfolgt (z.B. Kleinan-
zeigen und Inserate). 

 Dienstleistungen (z.B. Internet-, Strom- und Gasverträge), Sachen, die lediglich einen Gegenwert verkör-
pern (wie zum Beispiel Gutscheine, Briefmarken, Eintrittskarten) Downloads, verderbliche Waren, Tiere, 
Kraftfahrzeuge. 

 Sittenwidrige und illegale Geschäfte, über das Darknet bestellte Waren, Kapitalgeschäfte (z.B. Bargeld, Wert-
papiere, Spekulationsgeschäfte). 

 
5.3 Leistungen bei missbräuchlicher Verwendung von Online-Gutscheinen und Bonussystemen 
 
     Wir ersetzen den bei Ihnen hierdurch entstandenen Vermögensschaden unter folgenden Voraussetzungen: 

 Der Gutschein/Bonus muss bereits auf Ihrem Online-Kundenkonto hinterlegt worden sein.  
 Der Gutschein/Bonus wurde von einem unberechtigten Dritten verwendet. 
 Der Gutschein/Bonus wird Ihnen nicht erneut gutgeschrieben.  

 
6 Welche Ausschlüsse gibt es im ARAG Konto- & Käuferschutz Plus? 

Kein Versicherungsschutz besteht für:  
 aus der Abbuchung resultierende Folgeschäden (zum Beispiel Zinseinbußen, Kosten der Rechtsverfolgung, 

in Rechnung gestellte Kosten der Bank, entgangener Gewinn). 
 Schäden, die das kontoführende Kreditinstitut ersetzt. 
 Schäden, für die das kontoführende Kreditinstitut haftet. 
 Schäden, die das kontoführende Kreditinstitut oder Sie bzw. eine mitversicherte Person vorsätzlich oder in 

betrügerischer Absicht herbeigeführt haben. 
 Verlust von Bargeld oder elektronisch gespeichertem Geld sowie Kredit- und Bankkarten bzw. Schäden, die 

aufgrund dieses Verlusts eintreten. 
 Schäden, die Ihnen oder einer anderen mitversicherten Person durch die missbräuchliche Verfügung einer an- 

deren mitversicherten Person entstanden sind. Dies gilt auch für Schäden, die einer mitversicherten Person 
durch die missbräuchliche Verfügung durch Sie entstanden sind. 

 Missbräuchliche Verwendung von Zugangsdaten im Zusammenhang mit Spielen, Wetten oder virtuellen 
Geldeinheiten (z.B. Bitcoins). 

 Schäden,  soweit  diese  aus  anderen  Versicherungs-Verträgen (z.B. Hausratversicherung) oder von Ihnen 
eingebundenen Dienstleistern (z.B. Online-Bezahlsysteme, Online-Treuhänder) ersetzt werden. 

 Schäden, die im Zusammenhang mit einer beruflichen, freiberuflichen oder gewerblichen Tätigkeit stehen. 
 Schäden, die aus einem Schadenereignis vor Beginn des Versicherungsschutzes resultieren. 
 Schäden durch Krieg und kriegsähnliche Ereignisse (z.B. Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, innere Unruhen 

sowie Cyberwar und Cyberterrorismus). 
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7 Wie werden die Leistungen erbracht? 

Die Leistungen erbringen wir an Sie als versicherte Person des Gruppenvertrages. Die Leistungen sind fällig, sobald un-
sere Leistungsprüfung abgeschlossen ist.  

 
Im Käuferschutz ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung in Höhe von 10 Prozent, mindestens jedoch 50 Euro, des 
Kaufpreises der Ware bei jedem Versicherungsfall von Ihrer Entschädigung ab.  
 

8 Wie erfolgt die Beitragszahlung? 

Die Beitragszahlung erfolgt für Sie als versicherte Person durch C24 Bank.  
 

9 Wann beginnt der Versicherungsschutz, wann endet dieser? 

 Für Sie als versicherte Person beginnt der Versicherungsschutz mit der Eröffnung eines Premium-Kontos bei C24 Bank, 
sofern Sie den ARAG Konto- & Käuferschutz Plus nicht aktiv abgewählt haben.  

 
 Durch die Eröffnung eines Premium-Kontos bei C24 Bank besteht für Sie Versicherungsschutz für die Dauer des Grup-

penversicherungsvertrages. Unabhängig von dieser Laufzeit endet der Versicherungsschutz mit der Kündigung Ihres 
Premium Kundenkontos bei der C24 Bank. 

  
10 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalles von Ihnen zu beachten? 

10.1 Ihre Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Sie müssen – sofern möglich – auf Ihren internetfähigen Endgeräten immer eine aktuelle Sicherheitssoftware (Antivi-
rensoftware) und Firewall verwenden. Führen Sie Sicherheitsupdates regelmäßig und zeitnah aus. 
 

10.2 Ihre Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Ohne Ihre Mitwirkung können wir einen Leistungsfall nicht prüfen. Bitte beachten Sie folgende Obliegenheiten (notwen-
dige Mitwirkung): 

 Sie müssen einen Vermögensschaden unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen, bei uns melden. 
 Schäden durch strafbare Handlungen haben Sie unverzüglich bei einer Polizeidienststelle anzuzeigen. 
 Sie müssen uns jede Auskunft erteilen und alle Nachweise einreichen, die zur Feststellung des Versicherungs-

falls und zur Leistungsprüfung erforderlich sind. Das sind insbesondere folgende Nachweise: 
o Eine Erklärung des kontoführenden Geldinstituts oder sonstigen Vertragspartners, mit der die Über-

nahme des Schadens ganz oder teilweise abgelehnt wurde. 
o Die Bestätigung der Strafanzeige. 
o Sonstige Korrespondenz mit Internetverkäufern und anderen Vertragspartnern sowie deren Kon-

taktdaten. 
 Sie haben nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu sorgen. Das bedeutet insbesondere: 

o Nach Bekanntwerden eines Schadens müssen Sie das kontoführende Geldinstitut unverzüglich dar-
über informieren. Die Sperrung des betroffenen Kontos bzw. der betroffenen Kreditkarte müssen Sie 
ebenfalls veranlassen. Dies gilt auch für Konten bei sonstigen Vertragspartnern (z.B. Bezahlsysteme, 
Online-Kundenkonten). 

 Sie haben uns bei der Durchsetzung der Ansprüche gegenüber Dritten zu unterstützen und hierfür alle erforder-
lichen Unterlagen auszuhändigen. 

 
10.3 Wird eine dieser vor und nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Obliegenheit verletzt, können sich 

erhebliche rechtliche Nachteile ergeben.  

Dabei gilt: Erfolgt die Obliegenheitsverletzung vorsätzlich, geht der Leistungsanspruch verloren. 
 

Bei grob fahrlässiger Verletzung können wir die Leistung kürzen. Diese Kürzung richtet sich im Verhältnis nach der 
Schwere Ihres Verschuldens. Die Kürzung kann bis zur vollständigen Leistungsfreiheit führen. Wird die Obliegenheit 
nachweislich nicht grob fahrlässig verletzt, bleibt der Leistungsanspruch bestehen. Ist die Obliegenheitsverletzung we-
der für Eintritt oder Feststellung des Versicherungsfalls noch für Feststellung oder Umfang unserer Leistungspflicht ur-
sächlich, leisten wir. Dies müssen Sie uns nachweisen. Wir leisten auch, wenn wir Sie nicht durch eine gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. Bei arglistiger Obliegenheitsverletzung verlieren Sie 
den Leistungsanspruch in jedem Fall. 

 
Umfangreiche Informationen zu den Obliegenheiten und deren Verletzung finden Sich auch in Ziffer 12 der Allgemeinen 
Bedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden.
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Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung  
 

1 Beginn des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehaltlich der 
Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags.  

 
 
2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 

2.1 Beitragszahlung  
Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, viertel-
jährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag.  

 
2.2 Versicherungsperiode  

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist 
die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.  

 
 
 

Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung  
 

3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags  

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts.  

 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.  

 
Zahlen Sie nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung veranlasst ist.  

 
Weicht der Versicherungsschein von den in Ihrem Antrag getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige 
Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.  

 
3.1 Rücktrittsrecht bei Zahlungsverzug  

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig nach Ziffer 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum 
ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden gezahlt, so können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie 
die Zahlung nicht veranlasst haben.  
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

 
3.2 Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug  

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach Ziffer 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden  zahlen, so sind wir für einen vor Zahlung des Beitrags ein-
getretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung ist, dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht haben.  

 
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nichtzahlung zu vertreten haben. 

 
 
4 Folgebeitrag  

4.1 Fälligkeit  
Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder 
Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn Sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird.  

 
4.2 Verzug und Schadensersatz  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn Sie die verspä-
tete Zahlung zu vertreten haben. 
Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstande-
nen Schadens zu verlangen.  
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4.3 Mahnung  
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Sie auf Ihre Kosten in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax 
oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.  
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten 
im Einzelnen beziffern und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hinweisen.  

 
4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung  

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und sind Sie bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalls mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so sind wir von der Verpflichtung 
zur Leistung frei.  

 
4.5 Kündigung nach Mahnung  

Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, können wir nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen.  
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung wirk-
sam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug sind. Hierauf sind Sie bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

 
4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung  

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. Wenn 
die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Mo-
nats nach Fristablauf veranlasst wird.  

 
Unsere Leistungsfreiheit nach Ziffer 4.4 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz 
Plus für C24 Bank-Kunden bleibt bis zur Zahlung bestehen.  

 
 
5 Lastschriftverfahren  

5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers  
Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, haben Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit des 
Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.  
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn Sie unverzüglich nach einer in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauf-
forderung durch uns erfolgt. 

 
5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug  

Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 
werden können, sind wir berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) 
zu kündigen.  
Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag und zukünftige 
Beiträge selbst zu übermitteln.  
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in Rech-
nung gestellt werden.  

 
 
6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

6.1 Allgemeiner Grundsatz  
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.  

 
6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse  
6.2.1 Widerrufen Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, haben wir nur den auf die Zeit nach Zugang der Wider-

rufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass wir in der Widerrufsbelehrung auf das 
Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.  

 
Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, haben wir zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten 
Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen haben. 

 
6.2.2 Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so steht uns der 

Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.  
 

Wird der Versicherungsvertrag durch unseren Rücktritt beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht recht-
zeitig gezahlt worden ist, so steht uns eine angemessene Geschäftsgebühr zu.  
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6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch unsere Anfechtung wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht uns der Beitrag 
bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.  

 
6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht uns der Beitrag 

zu, den wir hätten beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu 
dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben.  

 
6.2.5 Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht be-

steht oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Wir können jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.  

 
Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.  

 
 
 

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung  
 

7 Dauer und Ende des Vertrags  

7.1 Vertragsdauer  
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.  

 
7.2 Stillschweigende Verlängerung  

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert sich 
nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine Kün-
digung zugegangen ist.  

 
7.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr  

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  

 
7.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen  

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zuge-
gangen sein. 

 
7.5 Wegfall des versicherten Interesses  

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der Vertrag be-
züglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangen.  

 
 
8 Kündigung nach Versicherungsfall  

8.1 Kündigungsrecht  
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kün-
digung ist in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines 
Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.  

 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat 
nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.  

 
8.2 Kündigung durch Sie  

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit ihrem Zugang beim uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.  

 
8.3 Kündigung durch uns 

Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.  
 
 
9 Veräußerung und deren Rechtsfolgen  

9.1 Übergang der Versicherung  
Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an Ihre Stelle in die während der Dauer seines Eigentums sich aus 
dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.  
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Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird.  

 
9.2 Kündigung  

Wir sind berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats ab unserer Kenntnis von der Veräußerung ausgeübt wird.  

 
Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufenden Ver-
sicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlan-
gung der Kenntnis, ausgeübt wird.  

 
9.3 Beitrag  

Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den Erwerber 
während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.  
Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.  

 
9.4 Anzeigepflichten  

Die Veräußerung ist uns vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder 
Brief) anzuzeigen.  

 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem uns die Anzeige hätte zugehen müssen.  
Wir müssen hierzu nachweisen, dass wir den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht ge-
schlossen hätten.  

 
Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige 
hätte zugehen müssen. Wir bleiben ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
die Frist für seine Kündigung abgelaufen war und wir nicht gekündigt haben.  

 
 
 

Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten  
 

10 Ihre Anzeigepflichten oder die Ihres Vertreters bis zum Vertragsschluss 

10.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände  
Sie haben bis zur Abgabe einer Vertragserklärung uns alle Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen 
wir in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn wir Ihnen nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellen.  

 
Wird der Vertrag von einem Ihrer Vertreter geschlossen, so sind bei der Anwendung von Absatz 1 und Ziffer 10.2 der  All-
gemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden  sowohl die Kenntnis 
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Ihre Arglist zu berücksichtigen.  

 
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

 
10.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  
10.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes  

Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Ziffer 10.1 Absatz 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- 
& Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden , kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts be-
steht auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz.  

 
Wir haben jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen 
hätten.  

 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn Sie 
nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
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10.2.2 Kündigung  
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Ziffer 10.1 Absatz 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- 
& Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden leicht fahrlässig oder schuldlos, können wir den Vertrag kündigen.  

 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hätten.  

 
10.2.3 Vertragsänderung  

Haben Sie Ihre Anzeigepflicht nach Ziffer 10.1 Absatz 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- & 
Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden nicht vorsätzlich verletzt und hätten wir bei Kenntnis der nicht angezeigten Ge-
fahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer von Ihnen unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung haben wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinzuweisen.  

 
10.3 Frist und Form für die Ausübung unserer Rechte  

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung müssen wir  innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können 
wir nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangen, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.  

 
10.4 Hinweispflicht des Versicherers  

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hinge-
wiesen haben. 

 
10.5 Ausschluss von unseren Rechten  

Wir können uns auf unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.  

 
10.6 Anfechtung  

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.  
 
10.7 Erlöschen unserer Rechte  

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Ver-
tragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.  

 
 
11 Gefahrerhöhung  

11.1 Begriff der Gefahrerhöhung  
11.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung die tatsächlich vorhandenen Umstände so 

verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder unsere ungerecht-
fertigte Inanspruchnahme wahrscheinlicher wird.  

 
11.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, 

nach dem wir vor Vertragsschluss gefragt haben.  
 
11.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 11.1.1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz 

Plus für C24 Bank-Kunden liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll.  

 
11.2 Ihre Pflichten  
11.2.1 Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrerhöhung vornehmen 

oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.  
 
11.2.2 Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vorherige Zustimmung eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder ge-

stattet haben, so müssen Sie dies uns unverzüglich anzeigen.  
 
11.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung unabhängig von Ihrem Willen eintritt, müssen Sie uns 

unverzüglich anzeigen, nachdem Sie von ihr Kenntnis erlangt haben.  
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11.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch uns  
11.3.1 Kündigungsrecht  

Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach Ziffer 11.2.1 Ziffer der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- 
& Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden , können wir den Vertrag fristlos kündigen, wenn Sie Ihre Verpflichtung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haben Sie zu be-
weisen.  
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, können wir unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  

 
Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziffer 11.2.2 und 11.2.3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum 
ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden bekannt, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen. 

 
11.3.2 Vertragsänderung  

Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-
chenden erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.  

 
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die Absicherung der 
erhöhten Gefahr aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.  

 
11.4 Erlöschen unserer Rechte 

Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Ziffer 11.3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum 
ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab unserer 
Kenntnis von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrer-
höhung bestanden hat.  

 
11.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung  
11.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie Ihre 

Pflichten nach Ziffer 11.2.1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 
Bank-Kunden vorsätzlich verletzt haben. Verletzen Sie diese Pflichten grob fahrlässig, so sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit haben Sie zu beweisen.  

 
11.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 11.2.2 und 11.2.3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- 

& Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden sind wir für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige uns hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn Sie Ihre Anzeigepflicht 
vorsätzlich verletzt haben. Haben Sie Ihre Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt Ziffer 11.5.1 Satz 2 und 3 der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden entsprechend.  
Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn uns die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem uns die Anzeige hätte 
zugegangen sein müssen, bekannt war.  

 
11.5.3 Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen,  

(1) soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder  

(2) wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für unsere Kündigung abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder  

(3) wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-
chend erhöhten Beitrag verlangen.  

 
 
12 Ihre Obliegenheiten  

12.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls  
12.1.1 Vertragliche vereinbarte Obliegenheiten 

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen haben, sind: 
(1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;  
(2) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten.  

 
12.1.2 Rechtsfolgen  

Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber uns 
zu erfüllen haben, so können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den 
Vertrag fristlos kündigen.  

 
Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt haben. 

 
12.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls  

Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:  
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12.2.1 Sie haben nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei haben Sie unseren Wei-
sungen, soweit für Sie zumutbar, zu folgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn 
die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, haben Sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.  

 
12.2.2 Ohne Ihre Mitwirkung können wir einen Leistungsfall nicht prüfen. Bitte beachten Sie folgende Obliegenheiten (notwen-

dige Mitwirkung): 

 

• Sie müssen einen Vermögensschaden unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen, bei uns melden. 
• Schäden durch strafbare Handlungen haben Sie unverzüglich bei einer Polizeidienststelle anzuzeigen. 
• Sie müssen uns jede Auskunft erteilen und alle Nachweise einreichen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls 

und zur Leistungsprüfung erforderlich sind. Das sind insbesondere folgende Nachweise: 
o Eine Erklärung des kontoführenden Geldinstituts oder sonstigen Vertragspartners, mit der die Übernahme des 

Schadens ganz oder teilweise abgelehnt wurde. 
o Die Bestätigung der Strafanzeige. 
o Sonstige Korrespondenz mit Internetverkäufern und anderen Vertragspartnern sowie deren Kontaktdaten. 

• Sie haben nach Möglichkeit für die Minderung des Schadens zu sorgen. Das bedeutet insbesondere: 
o Nach Bekanntwerden eines Schadens müssen Sie das kontoführende Geldinstitut unverzüglich darüber infor-

mieren. Die Sperrung des betroffenen Kontos bzw. der betroffenen Kreditkarte müssen Sie ebenfalls veranlassen. 
Dies gilt auch für Konten bei sonstigen Vertragspartnern (z.B. Bezahlsysteme, Online-Kundenkonten). 

o Sie haben uns bei der Durchsetzung der Ansprüche gegenüber Dritten zu unterstützen und hierfür alle erforderli-
chen Unterlagen auszuhändigen. 

 
 
12.2.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung  
 
12.2.3.1 Verletzen Sie eine Obliegenheit nach Ziffer 12.1 und 12.2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG Konto- 

& Käuferschutz Plus für C24 Bank-Kunden  vorsätzlich, so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
Ihres Verschuldens entspricht.  

 
12.2.3.2 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, sind wir 

nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel E-
Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 

 
12.2.3.3 Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt ha-

ben. Dies gilt auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. 
Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.  

 
 
 

Weitere Regelungen  
 

13 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung  

13.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.  
 
13.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass Sie dies wussten, können Sie die Aufhebung des 

später geschlossenen Vertrags verlangen.  
 
13.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht innerhalb eines Monats geltend machen, nachdem Sie von der Mehr-

fachversicherung Kenntnis erlangt haben. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der 
sie verlangt wird, uns zugeht.  

 
 
14 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung  

14.1 Form, zuständige Stelle  
Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegen-
über uns erfolgen, sind in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich 
Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.  
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Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärun-
gen und Anzeigen bleiben bestehen.  

 
14.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung  

Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer uns nicht angezeigten 
Namensänderung Ihrerseits.  

 
14.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung  

Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift Ihres Gewerbebetriebs abgeschlossen, findet bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung Ziffer 14.2 der Allgemeinen Bedingungen zum ARAG Konto- & Käuferschutz Plus für C24 
Bank-Kunden entsprechend Anwendung.  

 
 
15 Vollmacht des Versicherungsvertreters  

15.1 Abgabe von Erklärungen 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von Ihnen abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend  
(1) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags;  
(2) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung;  
(3) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrags und während des Versicherungsverhältnisses.  

 
15.2 Erklärungen des Versicherers  

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Ihnen von uns ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach-
träge zu übermitteln.  

 
15.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen anzunehmen, die Sie im Zusammenhang mit der Vermitt-
lung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leisten. Eine Beschränkung dieser Vollmacht müssen Sie 
nur gegen sich gelten lassen, wenn Sie die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannten oder in Folge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannten.  

 
 
16 Verjährung  

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.  
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang unserer in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) mitgeteilten Entschei-
dung beim Anspruchsteller nicht mit.  
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  

 
 
17 Örtlich zuständiges Gericht  

17.1 Klagen gegen uns  
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz 
oder unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  

 
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Nieder-
lassung oder Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben..  

 
Verlegen Sie jedoch nach Vertragsschluss Ihren Sitz, den Sitz Ihrer Niederlassung, Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren 
Sitz haben.  

 
17.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach Ihrem Sitz, Ihrem 
Sitz der Niederlassung oder dem Ihrem Wohnsitz; fehlt ein solcher, nach Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt.  

 
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach unserem Sitz oder unserer für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.  
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18 Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  
 
 
19 Embargobestimmung  

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine 
auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europä-
ischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.  

 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften ent-
gegenstehen.
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Datenschutzhinweise ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
 
Information zur Verwendung Ihrer Daten 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die ARAG Allgemeine Versicherungs-
AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 
Diese Informationen gelten auch für die versicherte Person. Wenn die 
versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der 
Versicherungsnehmer diese Information der versicherten Person wei-
tergeben. 
 
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an 
wen kann ich mich wenden?  
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 
ARAG Platz 1 
40472 Düsseldorf 
Telefon: 0211 98 700 700 
Fax: 0211 963 2850 
E-Mail-Adresse: service@ARAG.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. 
Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail 
unter: Datenschutz@ARAG.de 
 
Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zwecke der Verarbeitung) 
und auf Basis welcher Rechtsgrundlagen?  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes neue Fassung (BDSG), der datenschutzrechtlich rele-
vanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) so-
wie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Zudem verarbeiten wir – 
soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – perso-
nenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. 
Presse, Internet, Handels- und Vereinsregister) zulässigerweise ge-
winnen oder die uns von anderen Unternehmen des ARAG Konzerns 
oder von sonstigen Dritten (z.B. Schuldnerverzeichnis, Melderegis-
ter) berechtigt übermittelt werden. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirt-
schaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter: 
www.ARAG.de/datenschutz abrufen.  
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertra-
ges und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Da-
ten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung 
oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie 
hoch der Schaden ist.  
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten nicht möglich.  
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, wie z.B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben.  
Die Daten aller mit der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG bestehen-
den Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kunden-
beziehung. Beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsan-
passung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende 
Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen per-
sonenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke 
ist Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO. Soweit dafür besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten in der Unfallversi-
cherung) erforderlich sind, holen wir in der Regel Ihre Einwilligung 
nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DS-GVO ein. Erstellen wir Statistiken 
mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 
Abs. 2 j) DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG. 
 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein zur: 
• Risiko und Geschäftssteuerung 
• Optimierung unserer Geschäftsprozesse 
• Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten 
• Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für an-

dere Produkte der Unternehmen des ARAG-Konzerns und deren 
Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsforschung 

• Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen 
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können  

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei Strei-
tigkeiten 

• Gewährleistung der Haus- , Anlagen- und IT-Sicherheit sowie des IT-
Betriebs  

• Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten o-
der unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tungen dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO. 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen darüber u.a. auf www.ARAG.de/daten-
schutz zuvor informieren. 
 
An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten 
weiter? 
Rückversicherer:  
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder 
den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, 
dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner beson-
deren Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der 
Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unse-
res Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
 
Beteiligte Gesellschaften: 
Für die Übernahme von Versicherungsrisiken kann es erforderlich 
sein, dass wir eine oder mehrere weitere Versicherungsgesellschaften 
(Beteiligte Gesellschaften) an Risiken beteiligen müssen. 
Die beteiligten Gesellschaften nutzen Ihre Vertrags- und Schadenda-
ten dann ebenfalls zur Risikoprüfung- und Bewertung, sowie zur Scha-
denabwicklung. 
 
Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Da-
ten an die Sie persönlich betreuenden Vermittler und betreuende Ge-
schäftsstelle, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und 
Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele-
genheiten benötigen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in 
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Ver-
sicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unter-
nehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentra-
len Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 
Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis-
terliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Da-
tenverarbeitung teilnehmen.   
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Externe Auftragsverarbeiter und Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten sowie zur Wahrnehmung unserer eigenen berechtigen 
Interessen zum Teil externer Auftragsverarbeiter und Dienstleister.  
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienst-
leister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen be-
stehen, können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuel-
len Version auf unserer Internetseite unter: www.ARAG.de/datenschutz 
entnehmen. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzli-
cher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehör-
den oder Strafverfolgungsbehörden). 
 
Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkom-
men, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu 
gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewah-
rungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicher-
fristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 
 
Welche Rechte haben Sie? 
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen.  
 
Soweit Sie uns eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO zur Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke er-
teilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer 
Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit, unter 
der o.g. Anschrift, widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf 
von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also 
vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf 
der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wider-
ruf verarbeiteten Daten.  
 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben ge-
nannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:  
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nord-
rhein-Westfalen 
Postfach 200444  
40102 Düsseldorf 
Telefon: 0211 38424-0 
Fax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 
Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverar-
beitung sprechen. 
 
Wofür wird das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der 
Versicherungswirtschaft genutzt?  
Die Versicherungswirtschaft nutzt das HIS der informa HIS GmbH zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachver-
haltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter 

personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere Informa-
tionen dazu entnehmen Sie bitte der „Information über den Datenaus-
tausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 
DSGVO“ die als separate Anlage beigefügt ist. Sollten wir Ihre Daten 
im Fall von erhöhten Risiken in das HIS einmelden, werden Sie in je-
dem Fall hierüber von uns benachrichtigt.  
 
Wann und warum erfolgt ein Datenaustausch mit Ihrem 
früheren Versicherer?  
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. zur 
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in Recht&Heim bzw. Ihre 
Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls) überprüfen und bei Be-
darf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein 
Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im An-
trag benannten früheren Versicherer erfolgen. Im Übrigen nutzen wir 
in der Sparte Kraftfahrt die Schadenklassendatei der Kraftfahrtversi-
cherung angelehnt an die Verbandsempfehlung. 
 
Holen wir Bonitätsauskünfte zu Ihrer Person ein?  
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
nutzen wir Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuldner-
verzeichnis und dem Verzeichnis über private Insolvenzen zur Beur-
teilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens. Sie befreien die ARAG 
insoweit vom Berufsgeheimnis (Geheimhaltungspflicht nach § 203 
Strafgesetzbuch). 
 
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) 
zum Zweck der Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data 
GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser 
Übermittlungen ist Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. Übermittlungen 
auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unterneh-
mens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grund-
rechte und Grundfreiheiten betroffener Personen, die den Schutz per-
sonenbezogener Daten erfordern, überwiegen.  
 
Übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten in ein 
Drittland? 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Über-
mittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein an-
gemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere ange-
messene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche 
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, EU-
Standardvertragsklauseln oder EU-US Privacy Shield) vorhanden sind. 
Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei 
unseren Dienstleistern können Sie hier: www.ARAG.de/datenschutz 
abrufen oder unter den oben genannten Kontaktinformationen anfor-
dern. 
 
Finden automatisierte Einzelfallentscheidungen statt?  
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstel-
lung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zu-
standekommen des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über 
die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.  
 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag 
gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Infor-
mationen entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungs-
pflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom Un-
ternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der 
Informationen. Die Regeln richten sich nach versicherungsmathema-
tischen Kriterien und Kalkulationen. Beispielsweise erfolgt bei der An-
tragsstellung die Berechnung und Bewertung auf Basis der Risikoana-
lyse Ihrer Gesundheitsdaten und Ihres Alters. Im Rahmen der 
Leistungsbearbeitung werden versicherte und nicht versicherte Ver-
letzungen auf Basis Ihrer Schadenmeldung geprüft.  
 
Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig 
beschriebenen Fällen durchführen, haben Sie das Recht auf Erwir-
kung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entschei-
dung. Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfäng-
lich stattgegeben wurde. 
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Information über den Datenaustausch mit 
der informa HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 
14 DSGVO 
 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss eines 
Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbeitung Daten 
zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des 
Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-
Anfrage). Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer 
Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informati-
onssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert 
sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versiche-
rungsfall hindeuten können. Solche Informationen können nur aufgrund einer 
früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen 
(HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungs-
unternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer 
HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH 
an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 
 
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: 
www.informa-his.de 
  
Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH 
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das 
Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft. Sie verar-
beitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei 
der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden zu unterstützen. 
Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder um 
Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung eines 
Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hin-
deuten können.  
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die Verarbeitung zur 
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten 
erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten er-
fordern, überwiegen.  
 
Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss 
eines Versicherungsvertrages oder über die Regulierung von Schäden. Sie 
stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen für die dies-
bezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung.  
 
Herkunft der Daten der informa HIS GmbH 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunternehmen, 
die diese in das HIS einmelden.  
 
Kategorien der personenbezogenen Daten 
Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versiche-
rungsunternehmens werden von der informa HIS GmbH – abhängig von der 
Versicherungsart bzw. -sparte – die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit 
den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburts-
datum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungs-
objekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie das anfragende 
bzw. einmeldende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-
Einmeldung durch ein Versicherungsunternehmen, über die Sie gegebenen-
falls von diesem gesondert informiert werden, speichert die informa HIS 
GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hin-
deuten können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. In 
der Versicherungssparte Leben können dies z. B. Informationen zu möglichen 
Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungs-
summe/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive 
Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Schadenmeldung ge-
speichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl und Zeitraum geltend ge-
machter Gebäudeschäden.  
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz in 
Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsverfahren staatli-
che Ermittlungsbehörden. 
 
Dauer der Datenspeicherung 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gem. Art. 17 
Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit. 
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht. 

Für HIS-Einmeldungen gelten folgende Speicherfristen: 
• Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie 

Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vierten Kalender-
jahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genannten 
Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt dies zur 
Verlängerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um wei-
tere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen Fällen 10 
Jahre. 

• Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande 
gekommenen Verträgen am Ende des dritten Jahres nach der erstmali-
gen Speicherung gelöscht. 

 
Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Lö-
schung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rechte nach Art. 15 
bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter der unten 
genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, sich an die für die für die informa HIS GmbH zuständige Auf-
sichtsbehörde – Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Strese-
mann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von 
Daten an das HIS, ist die für das Versicherungsunternehmen zuständige Da-
tenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 
 
Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, 
unter der unten genannten Adresse widersprochen werden.  
 
Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer Per-
son, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert hat und an wen 
welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies 
gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft anfordern. 
Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus daten-
schutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da 
eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um 
einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS GmbH 
folgende Angaben von Ihnen: 
 
• Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 
• Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie ggf. 

Voranschriften der letzten fünf Jahre 
• Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifügung 

einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum Nachweis der 
Haltereigenschaft erforderlich. 

• Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versicherungs-
scheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das das Eigentum 
belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags). 

 
Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- und 
Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die Identifizierung 
Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen.  
Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter:  
www.infoma-HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen.  
 
Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten 
informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68 
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611/880870-0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem 
unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter 
folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@informa.de. 
 

 

informa HIS
Hinweis- und Informationssystem 
der deutschen Versicherungswirtschaft



 

 

Übersicht der Dienstleister des ARAG Konzerns 
 
 
I. Konzerngesellschaften, die an gemeinsamen Datenverarbeitungsverfahren der Kundenstammdaten teilnehmen: 

1. ARAG SE 4. Vif GmbH 
2. ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 5. Interlloyd Versicherungs-AG 
3. ARAG Krankenversicherungs-AG 

 
II. Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags (Einzelbenennung): 

Auftraggebende Gesellschaft Dienstleister Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten 

Konzerngesellschaften (siehe I.) ARAG IT GmbH Betrieb gruppenweiter IT-Anwendungen 
Softwareentwicklung, IT-Sicherheit ja 

 ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst, Assistance-Leistungen ja 

 Paragon Customer Communications 
Weingarten GmbH Druck und Versand ja 

außer 1. ARAG SE Betreuungs-, Verkaufsförderungs- und  
Steuerungsaktivitäten in den Vertriebswegen ja 

außer 1. ARAG SE Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern ja 

außer 1. ARAG SE Marktforschung, Marketing, Konzernrevision, Recht ja 

außer 1. ARAG SE Postbearbeitung, inkl. scannen der Eingangspost ja 

außer 3. ARAG SE Risikoprüfung, Abwicklung Rückversicherungsgeschäft ja 

außer 1. ARAG SE Zahlungsverkehr (Inkasso) Mahnverfahren  
außergerichtlich und gerichtlich ja 

1. + 2. Denkpark GmbH Bereitstellung einer digitalen Kommunikationsplattform nein 

außer 4. documentus GmbH Akten- & Datenträgervernichtung ja 

außer 4. Swiss Post Solutions GmbH Leistungs- und Vertragsbearbeitung nein 

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Actineo GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG SE Antrags- und Vertrags-Bearbeitung 
Beschwerdemanagement ja 

 ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 Control€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

 DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 E+S Rückversicherung AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 

 Europa Versicherung AG Leistungsbearbeitung ja 

 Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

ARAG Krankenversicherungs-AG Almeda GmbH Telefonischer Kundendienst, Assistance-Leistungen ja 

 ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst ja 

 AWP Service Deutschland GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 CAPITA Customer Service Germany 
GmbH Telefonischer Kundendienst ja 

 Gesamtverband der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e.V. Austausch von Meldesätzen mit Finanzbehörden ja 

 IBM Deutschland GmbH Korrektur und Erfassen von Daten ja 

 IMB Consult GmbH Medizinische Gutachten ja 

 MEDICPROOF GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 PASS IT-Consulting Dipl.-Ing.  
Rienecker GmbH & Co. KG Vertragsbearbeitung nein 

 PAV Card GmbH Produktion von Druckstücken nein 

Interlloyd Versicherungs-AG Actineo GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Dienstleistermanagement ja 

 ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung (Schutzbrief) ja 

 Control€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

 DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 E+S Rückversicherung AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 



 

Stand  7.2019 

Auftraggebende Gesellschaft Dienstleister Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten 

 Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

III. Kategorien von Dienstleistern, bei denen Datenverarbeitung kein Hauptgegenstand des Auftrages ist: 

Auftraggebende Gesellschaft Dienstleisterkategorie Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten 

Alle Konzerngesellschaften Adressermittler Adressprüfung nein 

 Ärzte Risiko und Leistungsprüfung ja 

 Aktenlager Lagerung von Akten ja 

 Assisteure Assistanceleistungen zum Teil 

 Call-Center In-/Outbound Telefonie zum Teil 

 Datenvernichter Vernichtung von Daten ja 

 Gutachter und Sachverständige 
Risiko-/Leistungsprüfung, Rückstellungs- und  
Rentabilitätsberechnung, Unterstützung bei  
Schadenregulierung, Unterstützung bei Kalkulation 

zum Teil 

 Inkassounternehmen Forderungsmanagement nein 

 IT-Dienstleister Wartung und Entwicklung von IT-Hard- und Software zum Teil 

 Lettershops/Druckereien/ 
Postversender Druck/Versand von Post und Emailmassensendungen nein 

 Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen nein 

 Marktforschungsunternehmen Marktforschung nein 

 Rechtsanwälte Rechtsberatung/-hilfe,  
Prozessvertretung Forderungseinzug zum Teil 

 Rückversicherer Rückversicherung ja 

 Sanierer, Werkstätten Schadensanierung und Reparaturen zum Teil 

 Servicekartenhersteller Herstellung von Kundenkarten nein 

 Wirtschaftsauskunfteien Bonitätsprüfung in der Antrags- und Leistungsbearbeitung nein 

ARAG Krankenversicherungs-AG Anbieter medizinischer Produkte Hilfsmittelversorgung ja 
 
 
IV. Hinweise: 

Nicht alle hier gelisteten Auftragnehmer und Dienstleister erhalten automatisch Ihre personenbezogenen Daten. Pro Auftrag wird geprüft, welche personenbezo-
genen Daten tatsächlich zur Auftragserfüllung notwendig sind und nur diese werden dann im Rahmen des Auftrages an den jeweiligen Auftragnehmer oder Dienst-
leister weitergeben. 
 
Ein Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten im Rahmen von einzelnen Beauftragungen ist nur dann möglich, wenn eine gesonderte Prüfung ergibt, dass  
Ihr schutzwürdiges Interesse aufgrund einer besonderen persönlichen Situation die berechtigten Interessen des beauftragenden Unternehmens überwiegt. 
 
Sollten Sie weiteren Informationsbedarf zu dieser Dienstleisterliste, den „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ oder sonstigen Datenschutzthemen haben, so finden Sie entsprechende Hinweise unter Rubrik Datenschutz auf der ARAG Webseite 
(http://www.arag.de). Hier finden Sie unter der Überschrift „Dienstleisterliste der ARAG“ immer eine aktuelle Fassung der Dienstleisterliste. 
 
 

 


